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§ 17a NTG
Bemessungsgrundlagenstufen,

Allgemeines
 NTG - Notariatstarifgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

Soweit in diesem Abschnitt innerhalb eines betragsmäßig umgrenzten Bemessungsgrundlagenrahmens eine

Steigerung der Entlohnung in Abhängigkeit von einem angefangenen weiteren Eurobetrag angeordnet wird, tritt eine

weitere Steigerung dann nicht mehr ein, wenn die sich rechnerisch ergebende letzte Steigerungsstufe dieses Rahmens

weniger als 50 vH des Steigerungsbetrags ausmacht. In diesem Fall erhöht sich die letzte Bemessungsgrundlagenstufe

um den jeweiligen Restbetrag.

In Kraft seit 01.01.2002 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 17a NTG Bemessungsgrundlagenstufen, Allgemeines
	NTG - Notariatstarifgesetz


